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Japanische Gesellschaft vom Roten Kreuz.
Der Präsident dieses mächtigen Bereines, Graf T. Sano, hat an die übrigen Rot-

Kreuz-Gesellschaften ein Cirkular erlassen, worin er Mitteilung macht, daß infolge des chine-

fischen Krieges das japanische Note Kreuz auf den Plan verzichten mußte, die übrigen Rot-
Kreuz-Vereine zur 25jährigen Feier seines Bestandes nach Tokio einzuladen, daß es aber

hofft, später Gelegenheit zu finden, die Delegierten der verschiedenen Ccntralkomitees bei sich

zn empfangen.

Vermischtes.
Mangel an Ärzten in England. Durch den Krieg in Südafrika wurden dem Mutter-

lande so viele ärztliche Kräfte entzogen, daß es Schwierigkeiten macht, den Bedarf an Ärzten,
namentlich jungen Ärzten, für die Krankenhäuser zu decken. Die Krankenhäuser in den Pro-
vinzen leiden darunter natürlich am meisten. Für freie Stellen meldet sich oft nur ein ein-

ziger Bewerber (bezw. Bewerberin), der dann notgedrungen angestellt wird. (Diese Meldung
klingt etwas unwahrscheinlich. Red.)

Eine Revision der Genfer Konvention ist schon auf der Haager Friedenskonferenz von
den Abgeordneten aller Staaten einstimmig beschlossen worden. Der Ausführung dieses Be-
schlusscs hat sich bisher aber England widersetzt, das erst nach der Beendigung des Krieges
in Südafrika an einer diesbezüglichen Konferenz teilnehmen zu können erklärte. Obgleich diese

Bedingung noch nicht erfüllt ist, scheint der Zusammentritt der Konferenz doch nahe bevor-
zustehen. Die Vertreter sämtlicher Mächte, die 1864 die Konvention unterzeichnet haben,
sollen daran teilnehmen. Es wird vermutet, daß u. a. der Ausdruck „Neutralität" durch das
Wort „Unverletzlichkeit" ersetzt werden wird und daß Abmachungen über eine einheitliche Re-

gelung.der freiwilligen Krankenpflege getroffen werden.
Über die Gefahren des elektrischen Betriebes und ihre Verhütung hielt in einer Ver-

sammlung der österreichischen Gesellschaft für Gesundheitspflege in Wien Universitätsprofessor
Sanitätsrat Dr. Julius Kraiter einen sehr lehrreichen Vortrag, in dem er nach einem Be-
richt der „Zeitschrift für Gewerbe Hygiene, Unfallverhütung und Arbeiter Wohlfahrts-Einrich-
tungen" (Wien, 1961, Nr. 2) die drei Fragen beantwortete: Was ist die Ursache des Todes
durch Elektrizität? Welches sind die Bedingungen der elektrischen Unfälle? Was kann zur
Verhütung von Unfällen und Rettung Verunglückter geschehen? — Professor Kratter wies
nach, daß der Sitz der Erscheinungen im Rückenmark und im verlängerten Mark des Gehirns
zu suchen sei. Manchmal tritt auch augenblicklicher Herzstillstand ein; in diesem Falle ist

natürlich an eine Rettung nicht zu denken. Bei elektrischen Verunglückungen sind zwei Mög-
lichtesten vorhanden: Entweder es berührt ein Mensch gleichzeitig zwei Pole einer Starkstrom-
leituug oder zwei blanke, vom Starkstrom durchschossene Leiter, dann ist er im Stromkreis
eingeschaltet. Oder er berührt einen Pol oder einen blanken Leiter, während er zu derselben

Zeit mit der Erde gut leitend verbunden. In diesem Falle entsteht ein sogenannter Erd- oder

Kurzschluß. Letzteres ist die gewöhnliche Art der Verunglückungen. An der Hand des Ohm'-
schen Gesetzes legte der Vortragende dar, wie die Stromstärke, die in einem bestimmten Falle
die Berunglückungen herbeiführt, abhängig sei von einer ganzen Reihe von Faktoren. Man
kann nicht sagen, daß auch schon mit der Voltzahl die Wirkung gegeben ist. Es hat sich

schon ereignet, daß Menschen bei Spannungen von 199 Volt getötet worden sind, anderer-
seits wieder Spannungen von 4599 Volt ertragen werden konnten. Die Frage, wieviel Am-
päre (Maß der Stromstärke) den Menschen löten, lasse sich nicht bestimmt beantworten. 59
Milli Ampere schon rufen sehr unangenehme Wirkungen hervor, 199 sind unbedingt gefähr-
lich. Außer den rein physikalischen Faktoren kommen bei Unfällen auch physiologische in Be-
tracht Fettherz verringert die Widerstandsfähigkeit. Das Nervensystem verschiedener Menschen
antwortet auch verschieden auf elektrischen Reiz. Selbst durch elektrische Ströme, wie sie bei

der Elektrotherapie Verwendung finden, kann schon Lebensgefahr erwachsen. Auch lymphatisch
(mit Anschwellungen des Drüsensystems) behaftete Menschen sind weniger widerstandsfähig,
ebenso Blutarme, körperlich Herabgekommenc und Alkoholiker. Für die Wirkung ist es über-
dies nicht gleichgültig, ob Wechselstrom oder der weniger gefahrbringende Gleichstrom die Ver-
unglückung herbeigeführt hat. Auch die Frage der Zeitdauer der Einwirkung, der Kontakt-
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